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Auszug



Die Revision erhöht die Qualität 
des Jahresabschlusses
Nur wenige börsenkotierte Unternehmen legen dem 
Abschlussprüfer eine einwandfreie Jahresrechnung 
vor, die kaum Änderungen verlangt. Im Rahmen der 
Prüfung werden daher häufig Korrekturen vorge­
nommen. Dadurch erhöht die externe Revision die 
Qualität der Finanzinformationen und festigt das 
Vertrauen der Anspruchsgruppen in das geprüfte 
Unternehmen.

Peter Ochsner
Partner, Zürich,
Mitglied der Geschäftsleitung,
Leiter Wirtschaftsprüfung Schweiz,
peter.ochsner@ch.pwc.com

Aufgabe des Wirtschaftsprüfers ist es, die Jahresrechnung daraufhin zu überprü­
fen, ob sie dem Gesetz, den gewählten Rechnungslegungsgrundsätzen und den 
Statuten des Unternehmens entspricht. Die Revision bewirkt aber mehr als diesen 
Konformitätsnachweis: Sie erhöht die Qualität des Jahresabschlusses und bildet 
dadurch die Grundlage, dass der Kapitalmarkt in die Angaben des geprüften 
Unternehmens vertrauen kann. Zudem gibt die Wirtschaftsprüfung dem Verwal­
tungsrat die Gewissheit, dass dieser sich auf die Richtigkeit der Abschlüsse ver­
lassen und damit seiner gesetzlich vorgeschriebenen Rolle nachkommen kann. 
Diese Aussagen sind nun empirisch belegt: PricewaterhouseCoopers hat in einer 
repräsentativen Erhebung die Auswirkungen der Revision auf die Qualität des 
Jahresabschlusses von Gesellschaften untersucht, die an der Schweizer Börse 
SWX kotiert sind.

Die Ergebnisse der Erhebung, die sich auf die Prüfungssaison 2006/07 beziehen, 
überraschen die Branche zwar nicht, dürften aber die Öffentlichkeit interessieren. 
Die Prüfungsarbeiten sind bei weitem umfangreicher, als allgemein angenommen. 
Im Schnitt bearbeiten die Wirtschaftsprüfer fünf Versionen der Jahresrechnungen; 
die Bandbreite reicht von einer zu bis über zehn Fassungen. Nur wenige Unter­
nehmen legen der externen Revision einen Jahresabschluss vor, der kaum 
Korrekturen verlangt. Es ist unnötig zu betonen, dass der Prüfungsaufwand und 
damit die Kosten mit der Anzahl der Fassungen zunehmen.

Hoher Korrekturbedarf in Bilanz und Erfolgsrechnung

Unabhängig von der Anzahl der Versionen des Jahresabschlusses besteht ein 
hoher Korrekturbedarf: Mehr als die Hälfte der erfassten Unternehmen, 54 Pro­
zent, müssen aufgrund der Prüfung Korrekturen in der Bilanz und der Erfolgsrech­
nung vornehmen. Besser schneiden jene Unternehmen ab, deren Titel im Swiss 
Market Index (SMI), dem Blue-Chip-Index der Schweizer Börse, enthalten sind: 
Nur 29 Prozent der untersuchten Unternehmen, die diesem Segment angehören, 
mussten ihre Bilanz oder Erfolgsrechnung im Laufe der Revision korrigieren. 
Gesellschaften, die auch der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC unterstehen, 
legten einwandfreie Rechnungen zur Prüfung vor.

Die Gründe für die recht hohe Korrekturquote bei den Abschlüssen börsenkotier­
ter Unternehmen liegen hauptsächlich in einer Fehlinterpretation der Rechnungs­
legungsgrundsätze, unangemessenen Bewertungen, unsorgfältiger Vorbereitung, 
nicht hinreichenden internen Kontrollen und grundlegenden Buchungsfehlern. 
In einigen Fällen mangelt es an rudimentären Kontrollen wie dem Vier-Augen-
Prinzip.

Stefan Bosshard
Senior Manager, Zug,
stefan.bosshard@ch.pwc.com

Disclose November 2007



Die Änderungen, die aus der Revision resultieren, wirken sich hinsichtlich der 
Jahresergebnisse sowie des Eigenkapitals quantitativ weniger bedeutend aus. Im 
Gegenzug verbessern sie die Qualität der Jahresrechnung («true and fair view»), 
primär bezüglich Klarheit und Verständlichkeit wesentlich. Dies ist bedeutend für 
die Schaffung von Transparenz und schlägt sich positiv auf das Vertrauen des 
Kapitalmarktes in das Unternehmen nieder. Bemerkenswert ist in diesem Zusam­
menhang, dass die meisten Korrekturen zu höheren Jahresergebnissen führen, 
zugunsten der geprüften Firma also.

Ungenügende Transparenz und Verständlichkeit im Anhang

Der Anhang, der die einzelnen Posten der Bilanz, der Erfolgsrechnung und der 
Mittelflussrechnung erläutert, ist für Investoren und Finanzanalysten von hohem 
Aussagegehalt. Gerade hier jedoch lässt die Qualität zu wünschen übrig: Bei 
98 Prozent der untersuchten Gesellschaften stellten die Wirtschaftsprüfer einen 
Anpassungsbedarf des Anhangs fest. Dieser resultierte teilweise aus fehlerhaften 
Darstellungen, teilweise aus einer unzureichenden Offenlegung. Häufig mangelte 
es aber auch an der Verständlichkeit; die Formulierungen waren nicht korrekt, der 
Wortlaut nicht adäquat gewählt.

Gemessen an einer Skala von eins (minimale Korrekturen) bis zehn (substanzielle 
Änderungen) bewegten sich die Fehler vorwiegend im Bereich von zwei bis fünf, 
wiesen also mittleren Anpassungsbedarf im Anhang auf.

Unsicherheit bei der Interpretation von Standards

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass viele Unternehmen Schwierigkeiten 
haben, die Rechnungslegungsstandards richtig zu interpretieren und in die Praxis 
umzusetzen. Bei 61 Prozent der untersuchten Unternehmen war dies der Fall. Ein 
wichtiger Grund liegt zweifelsohne in der Komplexität der Rechnungslegungsnor­
men. Viele Unsicherheiten beziehen sich denn auch auf Standards, die kurz vor 
dem betreffenden Geschäftsjahr geändert wurden, beispielsweise die Standards 
über die Bilanzierung von Leistungen zur Altersvorsorge (IAS 19), über die erfolgs­
wirksame Bilanzierung aktienbasierter Vergütungsinstrumente (IFRS 2) oder über 
die Vorsorgeverpflichtungen (FER 16).

Dies ist nicht weiter verwunderlich, zumal die offizielle Interpretation eines Stan­
dards zumeist auf sich warten lässt. Bisweilen dauert es beispielsweise zwei 
Jahre, bis das International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), 
zuständig für die Auslegung der International Financial Reporting Standards 
(IFRS), seine Interpretation veröffentlicht. Diese zeitliche Verzögerung führt dazu, 
dass die Rechnungslegung rückwirkend geändert werden muss. Bei 15 Prozent 
der untersuchten Gesellschaften war dies der Fall; bei einem Drittel davon führte 
diese Verzögerung sogar zu – allerdings geringfügigen – Anpassungen in der 
Bilanz und Erfolgsrechnung des Vorjahres (Restatements).

Der prozentual gesehen hohe Korrekturbedarf wird durch zwei Faktoren relati­
viert: die meist geringe Schwere der Fehler und die Tatsache, dass in manchen 
Situationen Anpassungen unvermeidlich sind: Fusionen, Akquisitionen, eine 
Änderung des Konsolidierungskreises oder eine Umstellung der Rechnungs­
legung führen in der Regel zu einem Restatement.

Disclose November 2007



Funktionierende Kontrollen und Kommunikation mit dem Prüfer

Wenn in einem Geschäftsjahr nicht alltägliche Ereignisse stattgefunden haben, 
sind Korrekturen am Jahresabschluss in der Regel unumgänglich. Wie aber 
lassen sich Korrekturen vermeiden, die nicht mit solchen Ereignissen zusammen­
hängen? Die Antwort liefert ein Blick auf jene 46 Prozent der Unternehmen, die 
ihre Bilanz und ihre Erfolgsrechnung korrekt zur Prüfung vorlegen. Diese Unter­
nehmen zeichnen sich durch folgende Faktoren aus:

	 gut eingespielte Prozesse bei der Erstellung des Abschlusses,

	 ein funktionierendes Internes Kontrollsystem,

	 exzellente Vorbereitungsarbeiten für den Jahresabschluss, 

	 eine offene und kontinuierliche Kommunikation mit dem Wirtschaftsprüfer und 

	 frühzeitiges Hinzuziehen des Wirtschaftsprüfers bei nicht alltäglichen 
Geschäftsereignissen.

In dieses Bild passt auch das folgende Ergebnis der Erhebung: In 80 Prozent der 
Management Letter, in denen der Abschlussprüfer die Unternehmensführung 
über Feststellungen und Hinweise aus der Prüfung informiert, finden sich Aussa­
gen zu Kontrollschwächen. Zum Vergleich: In 50 Prozent der Fälle weist die Revi­
sionsstelle im Management Letter auf Geschäftsrisiken hin, in 60 Prozent auf 
steuerliche Risiken.

Die Verbesserungsmöglichkeiten liegen auf der Hand: Es geht darum, die organi­
satorischen und personellen Voraussetzungen für die Vorarbeiten und die Erstel­
lung des Jahresabschlusses zu optimieren. Und es geht darum, den frühzeitigen 
Austausch mit dem Abschlussprüfer zu suchen. Eine offene und kontinuierliche 
Kommunikation zwischen Unternehmen und Revisionsstelle beinhaltet, dass 
komplexe Geschäftsvorfälle oder Zweifel an der Interpretation von Rechnungsle­
gungsvorschriften gemeinsam vor Abschluss des Geschäftsjahres diskutiert 
werden. Dieses Vorgehen reduziert den Aufwand sowohl für das geprüfte Unter­
nehmen als auch für den Prüfer; es erlaubt, den Abschluss effizienter zu erstellen 
und erhöht zugleich die Qualität der Jahresrechnung.
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